
  

Die Oberbürgermeisterin 

 
 

ASW/23/WP18 Fassung vom 06.11.2024 Seite: 1/4 

Protokollauszug 
Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung vom 07.03.2024 

 

 

Zu Ö 6 Tarifierung der Bildungskooperationen der Musikschule 
ungeändert beschlossen 
E 49/0079/WP18 

 

Frau Griepentrog weist auf eine ausgelegte ergänzende Tabelle zur Vorlage hin (siehe Anlage im Ratsin-

formationssystem, im Nachgang nochmals korrigiert) und begrüßt Herrn Gassenmeier, den Leiter der Mu-

sikschule in Aachen. 

 

Herr Becker betont, dass die musikalischen Angebote an den Schulen enorm wichtig seien sowohl für die 

Kinder, als auch für die Viertel, in denen die Schulen beheimatet seien. Dennoch habe er viele Fragen in 

Bezug auf die in der Vorlage dargestellten Kostensteigerungen. Diese sei an manchen Schulen sehr 

enorm. Zudem sei die Finanzierung der Musikangebote nicht einheitlich geregelt, daher sei es schwierig, 

die konkreten Auswirkungen für jede einzelne Schule abwägen zu können. Zudem seien die in der aus-

gelegten Tabelle dargestellten Ermäßigungsstufen nicht ausreichend erklärt. Laut der Tabelle komme es 

zu Mehrkosten in Höhe von rund 70.000 Euro, in der Vorlage sei jedoch von 50.000 Euro die Rede. Da-

her benötige er noch weitere Aufklärung. 

 

Herr Auler schließt sich dem an. Die Finanzierung der Angebote werde häufig über Fördervereine, Stif-

tungen, Spenden und nicht zuletzt über Elternbeiträge gestemmt. Da diese Einnahmen nicht angepasst 

worden seien, müsse überlegt werden, wie der Kostenausgleich gelingen könne. Im schlimmsten Fall 

müssten die Angebote reduziert werden und das könne nicht gewollt sein. In der Vorlage würden die 

Mehrkosten hauptsächlich durch Personalkostensteigerungen begründet, laut den Wirtschaftsplänen des 

Kulturbetriebes (E 49), habe jedoch stets ein Kostenausgleich aus dem städtischen Haushalt in diesem 

Bereich stattgefunden, daher sei er über die Angabe der Mehrkosten in diesem Bereich erstaunt. Er 

werte die Schließung der entstehenden Finanzlücke als Versuch den Kostendeckungsgrad des E 49 zu 

erhöhen und zwar auf Kosten der kulturellen Bildung. Dies könne nicht der richtige Weg sein. 

 

Herr Fischer spricht von einem Grundsatzproblem, dass die individuellen musikalischen Angebote nie 

ausreichend im Haushalt gesichert worden seien. Die Linke Fraktion habe daher seit Jahren versucht, im 

Haushalt die Einrichtung eines Musikfonds zu beantragen, dies sei vor zwei Jahren dann auch endlich er-

folgt. Für die aktuellen Haushaltsberatungen möge es zu spät sein, jedoch sollte in den folgenden Jahren 

der Ansatz für diesen Fonds deutlich erhöht werden, damit mehr Schulen von den musikalischen Ange-

boten profitieren könnten. 
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Herr Becker erwidert, dass der Musikfonds bis dato stets ausreichend gewesen sei, da er sich an den An-

trägen der Schulen bemessen habe. In den aktuellen Haushaltsberatungen habe die Linke Fraktionen zu-

dem keinen Antrag auf Erhöhung gestellt. 

 

Herr Auler ergänzt, dass der Musikfonds eigens für die Grundschulen eingerichtet worden sei und die 

weiterführenden Schulen daher nicht davon profitieren könnten. 

 

Herr Gassenmeier erläutert, dass die Bildungskooperationen vor über 20 Jahren entstanden seien. Die 

Musikschule verfolge zum einen das Ziel der aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit, die Angebote 

seien speziell auf die Zielgruppe zugeschnitten. Zum anderen stehe die Teilhabe der jungen Menschen 

an den Musikangeboten im Vordergrund. Bei den weiterführenden Schulen werde versucht, die Angebote 

in die bereits vorhandenen musikalischen Strukturen der Schule einzubinden. Die Angebote seien ein 

Add-On zum regulären Musikunterricht. Von Seiten der Lehrkräfte gebe es ein hohes Engagement und 

eine große Offenheit. 

Die Finanzierung werde durch die Einrichtungen selbst sichergestellt und folge entsprechend der gültigen 

Entgeltordnung dem Prinzip der Kostendeckung. Obwohl die Kosten seit Jahren stetig ansteigen würden, 

seien die Tarife jedoch auf gleichbleibendem Niveau verblieben mit der Folge, dass sich nun ein Finan-

zierungsproblem entwickelt habe. Es handele sich um freiwillige kulturelle Leistungen, daher müsse die 

Musikschule nun handeln. Dies stelle manche Einrichtung jedoch vor große Herausforderungen. 

Bezüglich des Ausgleiches der Mehrkosten aus dem städtischen Haushalt entgegnet Herr Gassenmeier, 

dass es sich bei den Personalkosten um eine Mischkalkulation handele, der Kulturbetrieb leiste mittler-

weile einen Eigenanteil von circa 50 %. Zudem könnten Bildungskooperationen nur mit fest angestelltem 

Personal durchgeführt werden und nicht mit Honorarkräften, daher würden auch höhere Personalkosten 

anfallen. Die Differenz zwischen den 70.000 Euro in der Tabelle und den 50.000 Euro in der Vorlage 

komme durch einen Ausgleich von Unwuchten bei der unterschiedlichen Bemessung der Lehrkräfte in 

Höhe von 20.000 Euro zustande. 

Insgesamt seien diese Projekte ein wichtiger Pfeiler der Musikschule, auf welchen nicht verzichtet werden 

wolle, aber es müsse über eine angemessenere Lastenteilung gesprochen werden. Insbesondere die 

Grundschulen und Kitas würden dabei einen besonderen Schutz benötigen, da diese finanziell oft nicht 

gut aufgestellt seien. Die Ermäßigungsstufen kämen dabei je nach Projektart und Größe der Gruppe zu-

stande. So seien beispielsweise die Bläserklassen, welche oft aus weniger Personen bestünden, nach 

Schulgeldordnung zu bewerten. Dem gegenüber stünden Projekte, welche im gesamten Klassenverband 

durchgeführt würden, da müsse anders bewertet werden. Die Musikschule habe bereits viele Gespräche 

mit den Schulen geführt. 

 

Frau Heider dankt für die weiteren Erläuterungen und sieht den Gedanken der Vereinheitlichung 

grundsätzlich positiv. Jedoch gehe die soziale Indexierung nicht transparent aus der Vorlage hervor. Die 

Details zur Refinanzierung müssten jedoch eher im Betriebsausschuss des E 49 besprochen werden, da 

der Ausschuss die genauen Strukturen nicht kennen würde. Für den ASW sei nur entscheidend, dass die 

Angebote an den Schulen erhalten bleiben würden. Allerdings würden noch einige Informationen fehlen, 

um die Situation in Gänze beurteilen zu können. Dann könnte auch entschieden werden, welche Einrich-
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tung noch konkrete finanzielle Hilfe benötige. Daher bittet sie um eine ergänzende Vorlage in der gemein-

samen Sitzung von KJA und ASW im Mai. 

 

Herr Schneider als ehemaliger Schulleiter des Viktoria-Gymnasiums wundert sich über die aus seiner 

Sicht sehr hohen Teilnahmezahlen für diese Schule und bittet die Verwaltung hier nochmals um Prüfung. 

 Siehe hierzu ergänzende Hinweise als Anlage zu diesem TOP der Niederschrift im Ratsinformations-

system 

 

Herr Auler erkundigt sich, zu welchem Zeitpunkt die Änderungen in Kraft treten sollen, da die vermeintli-

chen Mehreinnahmen im beschlossenen Wirtschaftsplan des E 49 noch nicht enthalten seien also 

bräuchten diese auch nicht zum kommenden Schuljahr bereits ihre Wirkung entfalten. Zudem merkt er 

an, dass über die Hälfte der Einnahmen des E 49 aus dem städtischen Haushalt stammen würden. 

 

Herr Gassenmeier erklärt, dass sich die Musikschule in keiner guten finanziellen Situation befinde. Es 

gebe zwar eine Kostenstelle für Schulgeldeinnahmen, jedoch würden nicht alle Einnahmen aus Berei-

chen des städtischen Haushaltes gedeckt. Zum 01.08.2022 sei zudem die Schulgeldordnung reformiert 

worden, da die Musikschule im Vergleich mit den Beitragszahlungen sehr weit unten angesiedelt gewe-

sen sei. Hier habe bereits eine Erhöhung um rund 20 % stattgefunden, daher könnte eine Erhöhung in 

anderen Bereichen auch zugemutet werden. 

 

Herr Brötz unterstreicht, dass die Musikschule extrem sozial engagiert sei und eine gute aufsuchende Ju-

gendarbeit leiste. Die kulturelle Bildung werde bereits sehr durch den städtischen Haushalt subventio-

niert. Den Schulen stünden verschiedene Instrumente zur Verfügung, um den Steigerungen zu begeg-

nen: an 14 Grundschulen würde eine Förderung aus dem Grundschulfonds gewährt, es gebe finanzielle 

Unterstützung aus dem Musik- und Zukunftsfonds. Darüber hinaus würden die Schulen über ein Schul-

budget verfügen und es werde in Kürze das sogenannte Startchancen-Programm von Bund und Land ins 

Leben gerufen. Durch die Rechtsform des Eigenbetriebes müsse der Kulturbetrieb, und damit auch die 

Musikschule, als Profit Center agieren, welches Dienstleistungen mit der Erhebung von Gebühren er-

bringe. Es sei durchaus legitim, dass die historisch gewachsenen Tarife angepasst würden. Die Tarife 

hätten mittlerweile auch zu einer Ungleichbehandlung des Personals geführt, die den Handlungsdruck 

noch verstärkt habe. Daher müssten hier unterschiedliche Interessen in Einklang gebracht werden. Es sei 

aus seiner Sicht eine moderate Lösung gefunden worden. 

 

Herr Becker erkundigt sich danach, was passieren würde, wenn die Schulen aufgrund der Kostensteige-

rungen die Angebote nicht mehr annehmen würden. Da es sich um fest angestelltes Personal handele, 

könne dies nicht ohne weiteres entlassen werden. Er verstehe daher nicht den Hintergrund der zusätzli-

chen Personalkostenabdeckung. 

 

Herr Auler bekräftigt, dass er die Arbeit der Musikschule ebenfalls als unverzichtbar und hervorragend 

empfinde. Ihm als Vertreter des Finanzausschusses gehe es vielmehr um die Finanzierungsfrage. Er 

könne daher den schlechten Kostendeckungsgrad nicht nachempfinden, obwohl es seitens des städti-

schen Haushaltes Zuschüsse gebe und auch erhöhte Einnahmen durch das Schulgeld. 
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Frau Tirtey, Kaufmännische Geschäftsleitung des Kulturbetriebes, berichtet, dass die Musikschule immer 

unterfinanziert gewesen sei. Es werde nun versucht, die Bilanz möglichst auszugleichen. Sollte dies mit 

den vorgeschlagenen Maßnahmen nicht funktionieren, müsste beantragt werden, dass der städtische Zu-

schuss erhöht wird. Die detaillierten finanziellen Auswirkungen für die Schulen könnten für die kommende 

gemeinsame Sitzung aufbereitet werden. 

 

Herr Gassenmeier ergänzt, dass eine Lehrkraft eine Kostendeckung erzeuge, wenn diese in der Musik-

schule selbst unterrichte. Sobald eine Lehrkraft jedoch außerhalb der Musikschule ein Kurs anbiete, 

müsse dies ausfinanziert werden. Dies sei momentan nicht der Fall. 

 

Frau Griepentrog fasst zusammen, dass noch einige Fragen offen seien und der Ausschuss die Vorlage 

heute lediglich zur Kenntnis nehmen sollte, dies sei jedoch schwer möglich. Dem stimmen Herr Schnei-

der und Herr Becker zu. 

 

Herr Auler empfiehlt, das Thema nochmals in den Fraktionen zu beraten. Seiner Meinung nach sei der 

Kostendeckungsgrad das entscheidende Instrument. Der Zuschuss könne nur durch den Rat bzw. Fi-

nanzausschuss und den Betriebsausschuss geregelt werden. 

 

Herr Fischer schließt sich dem an und bittet alle Beteiligten sich dazu zeitnah erneut auszutauschen. 

 

Frau Griepentrog fasst zusammen, dass es keine Eile gebe, da die Haushaltsberatungen bereits abge-

schlossen seien. Das Informationsbedürfnis sei jedoch sehr hoch. Der Ausschuss werde daher die heuti-

gen Ausführungen zur Kenntnis nehmen, bittet jedoch um weitere Erläuterungen in der kommenden ge-

meinsamen Sitzung von KJA und ASW. Die Politik werde Fragen sammeln und diese bis zu den Osterfe-

rien an die Verwaltung zur Beantwortung weiterleiten. 

 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 

 

 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung: Ablehnung: Enthaltung: 

einstimmig 
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